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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordnetenversammlung 11.04.2016  

 
Betreff: 
 
Entscheidung über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Kommunalwahl am  
06. März 2016 (§ 25 KWG, § 26 KWG und § 57 KWO) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
      ohne 

 
Begründung: 
 
Nach § 25 KWG, § 26 KWG und § 57 KWO hat die neue Vertretungskörperschaft über die 
Gültigkeit der Wahl und über die Einsprüche zu beschließen. 
 
Zur Information: 
 
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.03.2016 das Endergebnis der 
Kommunalwahl in Steinbach (Taunus) amtlich festgestellt. Während der 
Widerspruchsfrist (bis einschließlich 29. März 2016) können Widersprüche von 
Berechtigten gegen die Feststellung des Wahlergebnisses eingehen. In der 
konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird bekanntgegeben ob 
Widersprüche eingegangen sind. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

 
gez.  
Dr. Stefan Naas  
Bürgermeister  
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